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Gremium  Zuständigkeit 
beraten in der Sitzung 

am dafür dagegen enthalten 

Kreisausschuss Vorberatung 15.09.2014    

Kreistag Vorpommern-Rügen Entscheidung 06.10.2014    

 
 

Annahme einer Spende 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt die Annahme einer Spende in Höhe von 10.000,00 € 
zur Förderung der Jugendhilfe, getätigt durch Frau Gertrud Schrieber aus Lauterbach.  

 

 

 

Stralsund,  

 
 
 

Ralf Drescher 
- Landrat - 

 
 
 
 
 

Beschlussvorlage 
Federführender Fachdienst:  

FD Büro des Landrates und des Kreistages, Controlling  
Vorlagen  Nr.: 

BV/2/0037 

Status: öffentlich 
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Begründung: 

 
Gemäß § 44 Abs.4 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) i. V. m. 
§ 11 Abs. 1 Nr. 13 der Hauptsatzung des Landkreises Vorpommern-Rügen entscheidet der 
Kreistag über die Annahme von Spenden ab einer Höhe über 1.000,00 Euro. 
 
Frau Gertrud Schrieber ist eine über 100-jährige Seniorin, die die Jugendarbeit aus eigenen 
Mitteln unterstützen möchte. Die Spende in Höhe von 10.000,00 € soll für nachhaltige 
Maßnahmen wie Projekte zur Förderung der Familienbildung im Rahmen von 
Veranstaltungen oder zur Verwendung für Honorarzahlungen von Dozenten für 
Fachvorträge der Pflegeeltern genutzt werden.  

 

 
 

Anlagen 
keine 
 
Finanzielle Auswirkungen:  keine haushaltsmäßige Berührung 

Gesamtkosten: 10.000,00 € 

Finanzierung  

Veranschlagung im 
aktuellen Haushaltsplan:  

Produkt/Konto: 1230000.4629001 10.000,00 € 

über- oder 
außerplanmäßige Ausgabe: 

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto:  
- MA       
- ME       

      

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Haushaltsjahr:              
Haushaltsjahr:              
Haushaltsjahr:              
Haushaltsjahr:              

Bemerkungen: 
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